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Der Militärrat der Vereinten Streit
kräfte (seit 1969) entscheidet wich
tige Fragen der laufenden Arbeit. 
Der Stab der Vereinten Streitkräfte ist 
das Führungsorgan des Oberkom
mandierenden und das Arbeitsorgan 
des Komitees der Verteidigungsmi
nister. Der Stab ist nach dem Prinzip 
der proportionalen Vertretung mit 
Generalen und Offizieren aller ver
bündeten Armeen besetzt. Das Tech
nische Komitee (seit 1969) spielt eine 
große Rolle bei der Entwicklung 
und Vervollkommnung der Bewaff
nung und Technik sowie bei der Ko
ordinierung der wissenschaftlichen 
Forschungsarbeit, der Konstruktion 
und Erprobung. Seit Beginn der 60er 
Jahre werden vor allem mehrseitige 
Manöver, Kommando-, Stabs- und 
Spezialübungen durchgeführt. Der 
gegenseitige Erfahrungsaustausch, 
gemeinsame Anstrengungen zur 
Weiterentwicklung der sozialisti
schen Militärwissenschaft, gegensei
tige Hilfe bei der Kaderausbildung 
sowie eine entwickelte zwei- und 
mehrseitige Zusammenarbeit der 
Politorgane der Bruderarmeen der 
Teilnehmerstaaten charakterisieren 
diese Seite der Wirksamkeit des V. 
und sind Ausdruck der sich vertie
fenden Waffenbrüderschaft der ver
bündeten sozialistischen Länder. Im 
Gegensatz zu imperialistischen Mili
tärblöcken steht der V. anderen 
Staaten zum Beitritt offen, die, un
abhängig von der Gesellschaftsord
nung, durch Teilnahme am V. zur 
Gewährleistung des Friedens und 
der Sicherheit der Völker beitragen 
(Art. 9).

Vertrag Uber Freundschaft, Zu
sammenarbeit und gegenseiti
gen Beistand zwischen der 
Deutschen Demokratischen 
Republik und der Sozialisti
schen Republik Rumänien: aus
gefertigt in Bukarest am 12. 5. 1972. 
Lt. Art. 14 ist der V. für die Dauer 
von 20 Jahren abgeschlossen. Wenn 
ihn nicht eine der vertragschließen

den Seiten 12 Monate vor Ablauf 
dieser Frist schriftlich kündigt, ver
längert sich der V. jeweils um wei
tere 5 Jahre. Beide Staaten haben 
den V. mit dem Ziel abgeschlossen, 
die Beziehungen der brüderlichen 
Freundschaft, der allseitigen Zusam
menarbeit und des gegenseitigen 
Beistands zu entwickeln und zu fe
stigen. Sie sind davon überzeugt, 
daß die Entwicklung dieser Bezie
hungen den Lebensinteressen der 
Völker beider Länder entspricht und 
zur Festigung der Einheit und Ge
schlossenheit der sozialistischen 
Staaten beiträgt. Sie handeln in dem 
Bewußtsein, daß die internationali
stische Solidarität der sozialistischen 
Staaten auf der Gemeinsamkeit der 
Gesellschaftsordnung, der grundle
genden Ziele und Bestrebungen, auf 
den gemeinsamen Interessen des 
Kampfes gegen Imperialismus und 
Reaktion beruht. Sie werden zur Fe
stigung des Friedens und der Sicher
heit in Europa und in der Welt bei
tragen, die Zusammenarbeit mit eu
ropäischen u. a. Staaten ohne Unter
schied ihrer Gesellschaftsordnung 
auf der Grundlage der Normen und 
Prinzipien des Völkerrechts entwik- 
keln und gegen Imperialismus, Re
vanchismus und Militarismus kämp
fen. Sie werden in Übereinstimmung 
mit den Bestimmungen des War
schauer Vertrages (—>• Vertrag über 
Freundschaft, Zusammenarbeit und 
gegenseitigen Beistand, 1955) han
deln. Sie Tassen sich von den Zielen 
und Prinzipien der Charta der Ver
einten Nationen leiten. Beide Seiten 
sind überzeugt, daß die souveräne 
sozialistische DDR ein wichtiger 
Faktor für die Herbeiführung der 
europäischen Sicherheit ist und ihre 
Friedenspolitik sowie ihre gleichbe
rechtigte Teilnahme am internatio
nalen Leben von wesentlicher Be
deutung für die Festigung des 
Friedens und der Sicherheit in 
Europa sind. Der V. umfaßt 14 Ar
tikel.


